
BESCHLUSS DES GROSSEN GEMEINDERATES VON ZUG NR. 504 
BETREFFEND KAUF VON 209'300 m2 LAND, GBP NR. 619, IN DERSBACH 
IN DER GEMEINDE RISCH, UND ZUWEISUNG AN DIE "STIFTUNG ZUR ER- 
HALTUNG DER ZUGER LANDSCHAFT" 

DER GROSSE GEMEINDERAT VON ZUG 

nach Kenntnisnahme von Bericht und Antrag des Stadtrates 
Nr. 680 vom 21. September 1982 

b e s c h l i e s s t :  

1. Dem Kauf von 209'300 m2 Land, GBP Nr. 619, in Dersbach 
in der Gemeinde Risch, zum Betrage von Fr. 4,4 Millionen 
Franken wird zu Lasten der Investitionsrechnung zuge- 
stimmt. 

2. Der Zuweisung der 209'300 m2 Land, GBP Nr. 619, in Ders- 
bach in der Gemeinde Risch, an die "Stiftung zur Erhaltung 
der Zuger Landschaft" wird zugestimmt. 

3. Diese Beschlüsse treten unter Vorbehalt der Genehmigung 
durch die Volksabstimmung sofort in Kraft. 

Sie sind im Amtsblatt zu veröffentlichen und in die 
Sammlung der Ratsbechlüsse aufzunehmen. 

Der Stadtrat wird mit dem Vollzug beauftragt, und es 
werden ihm alle hiezu erforderlichen Vollmachten er- 
teilt. 

Zug, 19. Oktober 19 E' 

DER GROSSE GEMEINDERAT VON ZUG 

Der Präsident: A. Schärer 

Der Stadtschreiber: A. Müller 

Volksabstimmung: 


